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sich aber auch auf einer geringeren Fläche auf West II ansiedeln. Das Unter-
nehmen würde dann die gesamte Fläche beanspruchen. Das widerspricht al-
lerdings dem Aufstellungsbeschluss, wonach die Erschließung von West II 
„kleingliedriger unter Berücksichtigung eines Nutzungsmix“ erfolgen soll. 

Nun zum Bürgerentscheid 2 („Lebenswertes Allers-
berg“): Hier wird ein „vollständiger Verzicht auf West I“  

 gefordert. Warum?

Das Bürgerbegehren kritisiert den hohen Flächenverbrauch für ein Lo-
gistikzentrum und die massiven Auswirkungen auf Umwelt und Natur. 

Bei Umsetzung der Planung gehen fruchtbare Böden für die Land- und Er-
nährungswirtschaft verloren, Tiere und P� anzen verlieren ihren Lebensraum  
(es sind Tierarten betro� en, die auf der „Roten Liste“ stehen), und Schadsto� e 
könnten ins direkt angrenzende Wasserschutzgebiet gelangen, aus dem rund 
150.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt werden. Außerdem grenzen ein 
Landschaftsschutzgebiet und ein Biotop direkt an die Fläche an. 

Die Initiative sieht vor allem Logistiker sehr kritisch. 

Für Logistikzentren werden riesige Flächen versiegelt, so dass Nieder-
schlagswasser nicht mehr natürlich versickern kann und die Böden aus-

trocknen. Das würde auch die umliegenden Wälder, die ohnehin schon unter 
Trockenheit durch den Klimawandel leiden, noch mehr gefährden. Bei klein-
� ächigen Betrieben besteht eher die Möglichkeit, Flächen naturnah und si-
ckerungsfähig zu gestalten. Außerdem verursachen Logistiker ein viel höhe-
res Verkehrsaufkommen als andere Branchen – bei Amazon käme 
Schwerlastverkehr rund um die Uhr auf uns zu. Damit würden Lärm und Ab-
gase massiv zunehmen und die Lebensqualität Allersbergs erheblich beein-
trächtigt. Hinzu kommt, dass moderne Logistikzentren hoch automatisiert 
sind und nur verhältnismäßig wenige Arbeitsplätze entstehen. Und nicht zu-
letzt wären die riesigen Logistikhallen ein Fremdkörper in der Landschaft, die 
das Gesicht und die Zukunft Allersbergs dauerhaft prägen würden. 

Bürgerentscheid 2 will ein Gewerbegebiet „zunächst 
beschränkt auf 8 Hektar“. Was bedeutet das? Ist das 

angesichts unserer Schulden nicht zu wenig?

Die Initiatoren wollen mit dieser Formulierung deutlich machen, dass sie 
einer zukünftigen Erweiterung des Gewerbegebiets nicht entgegenste-

hen. So könnte man die Flächen schrittweise entwickeln und auch die Infra-
struktur langsam anpassen. Denn die wäre einer gleichzeitigen Erschließung 
beider Gebiete nicht gewachsen. Die Vorstellung einer kleineren Fläche für 
West II teilt auch die Regierung von Mittelfranken. Ob allein mit einem 8-ha-
Gewerbegebiet langfristig ausreichend Einnahmen generiert werden kön-
nen, hängt vor allem von der Art der Betriebe ab. 

Falls nicht: Könnten wir die Gewerbe� ächen dann noch 
erweitern?

Ja, Bürgerentscheid 2 lässt die Möglichkeit o� en, zu einem späteren 
Zeitpunkt bei Bedarf auch Flächen auf West I auszuweisen.   

Im Bürgerentscheid 2  ist von „vorwiegend ortsansässi-
gen Betrieben“ die Rede. Warum diese Einschränkung?

Die Initiatoren wollen Unternehmen bevorzugen, die ihren Firmensitz in 
Allersberg haben und damit auch vor Ort ihre Steuern zahlen. Hinzu 

kommt, dass diese Firmen eher auch Verantwortung für die Region überneh-
men, z.B. durch Unterstützung von Vereinen und Einrichtungen oder durch 
soziales Engagement für Mitarbeitende. Die Chancen für junge Menschen auf 
quali� zierte und zukunftsorientierte Ausbildungsplätze sind zudem oft deut-
lich besser. Und die Wirtschaft ist bei einer Vielfalt kleiner und mittlerer Unter-
nehmen weniger krisenanfällig. Schließlich können durch regionale Kreisläu-
fe auch Transporte reduziert und damit Schadsto� - und Lärmemissionen 
minimiert werden.

Was bedeutet die Corona-Krise für die Planungen? 

Die Corona-Krise zeigt uns sehr deutlich, wie wichtig es ist, regional zu 
produzieren und nicht von Importen abhängig zu sein. Das Bewusstsein 

wächst, dass wir heimische Betriebe unterstützen müssen, auch weil sie es 
sind, die mit ihren Steuergeldern unser Gesundheitssystem � nanzieren.  Inso-
fern wäre zu bedenken, ob nicht auch wir in Allersberg auf kurze, regionale 
Wertschöpfungsketten setzen und jetzt in eine nachhaltige Wirtschaft inves-
tieren wollen.

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,

Gewerbegebiet, Industriegebiet oder Sondergebiet? 8 Hektar, 33 Hektar 
oder etwas dazwischen? Großkonzerne oder mittelständische Betriebe? 
Über die geplanten Industriegebiete in Allersberg wird seit Monaten 
heftig debattiert. Nun sind Sie als Bürger gefragt: Am 17. Mai 2020 kön-
nen Sie Ihre Stimme bei zwei Bürgerentscheiden abgeben und mitent-
scheiden, wie sich unsere Gemeinde entwickeln soll.

Damit Sie diese Entscheidung fundiert treffen können, haben SPD und 
DIE GRÜNEN einige Informationen zu den Bürgerentscheiden sowie zum 
aktuellen Stand der Planungen zusammengestellt. Nutzen Sie dieses 
Angebot und informieren Sie sich. Denn es geht darum, die Weichen für 
die Zukunft unserer Gemeinde zustellen:
• Welche Art von Betrieben wird sich ansiedeln: verkehrsintensive 

Logistiker oder mittelständische Produktionsunternehmen?
• Wieviel Gewerbesteuer werden wir einnehmen?
• Welche Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen?
• Welche Auswirkungen hat das auf Bevölkerung, Umwelt, Natur?

Treffen Sie Ihre Entscheidung wohlüberlegt. Sollten noch Fragen offen 
sein, sind wir gerne für Sie da.

info@gruene-allersberg.de, www.gruene-allersberg.de
info@spd-allersberg.de, www.spd-allersberg.de 
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Im Bürgerentscheid 1 ist ein „Sondergebiet“ für West I 
gefordert. Was bedeutet das?

Der Freistaat Bayern hat ein so genanntes Anbindegebot erlassen, um 
einer Zersiedelung der Landschaft entgegen zu wirken. Dieses schreibt 

vor, dass neue Gewerbegebiete möglichst an bestehende Siedlungen ange-
bunden werden sollen. Ausnahmen sind nur in bestimmten Fällen möglich, 
zum Beispiel für Logistikzentren oder für groß� ächige produzierende Betrie-
be, die aus Gründen der Ortsbildgestaltung oder schädlicher Umwelteinwir-
kungen nicht angebunden werden können. Für solche Betriebe dürfen „auf 
der grünen Wiese“ Gewerbe� ächen entstehen, sofern die Gemeinde den Be-
darf ausreichend begründet und die Fläche als „Sondergebiet“ ausweist. Wel-
che Art von Sondergebiet im Bürgerentscheid 1 gemeint ist, steht zwar nicht 
auf dem Stimmzettel, dem Hilpoltsteiner Kurier gegenüber gaben die Initia-
toren jedoch an, ein „Sondergebiet Logistik“ zu unterstützen (Hilpoltsteiner 
Kurier, 26.2.2020). Dies wird auch so von der Gemeindeverwaltung ange-
strebt.

Wäre denn überhaupt ein anderes „Sondergebiet“ 
möglich? Wirtschaftsminister Aiwanger bzw. die   

 Regierung von Mittelfranken schreiben uns doch   
 Logistik vor. 

Nein, das stimmt nicht. Es ist vielmehr so, dass unsere Gemeindeverwal-
tung den Wunsch geäußert hat, hier ein Logistikunternehmen anzusie-

deln, deshalb soll West I ein „Sondergebiet Logistik“ werden. Nicht umge-
kehrt. Zitat aus der Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken: „Die 
Realisierung der nach hiesigem Kenntnisstand von der Kommune konkret ge-
wünschten Ansiedlung eines Logistikunternehmens ist diesbezüglich möglich, 
wenn ein Sondergebiet Logistik ausgewiesen wird.“

Und dieser Logistiker soll Amazon sein.
Oder ist das nur ein Gerücht?

Das ist kein Gerücht. Der Logistikimmobilienentwickler P3 will am 
Standort Allersberg einen Logistikpark errichten. Das hat P3 selbst be-

stätigt, z.B. im Donaukurier vom 24.1.2020. Zu diesem Zweck wurde bereits 
ein eigenes Unternehmen mit dem Namen „P3 Allersberg Sàrl“ in Luxemburg 
gegründet. Dieses Unternehmen plant konkret für Amazon. Entnehmen kann 
man dies u. a. Planzeichnungen von P3 in einem Verkehrsgutachten. P3 selbst 

entwickelt seit vielen Jahren Logistikimmobilien in Europa und ist zu 100 % 
im Besitz von GIC, dem Staatsfonds der Regierung Singapurs.

Wer beim Bürgerentscheid 1 „ja“ ankreuzt, stimmt also 
für eine Ansiedlung von Amazon?

Das steht zwar nicht auf dem Stimmzettel, aber alles deutet darauf hin. 
In der Immobilienzeitung hieß es am 6.4.2020: „Amazon verdichtet der-

zeit sein Netz in Nordbayern. Bei Allersberg steht ein weiterer Bürgerentscheid 
für den Bau eines P3-Projekts mit Amazon als Mieter aus.“ Wird die Fläche West 
I an P3 verkauft, muss man aber berücksichtigen, dass nicht wir als Gemeinde 
darüber entscheiden, wer sich ansiedelt, sondern der Investor und Projektent-
wickler P3. 

Amazon ist ein Weltkonzern. Könnte Allersberg davon 
nicht auch pro� tieren?

Die Frage ist, welches Ziel wir als Gemeinde verfolgen: Geht es uns nur 
darum, die Flächen schnell  zu verkaufen, dann ist P3 mit Amazon sicher 

eine Option. Wenn wir mit den Gewerbe- bzw. Industriegebieten aber die 
Grundlage für langfristige und konstante Einnahmen scha� en wollen, dann 
wäre es sinnvoller, auf mehrere Betriebe aus verschiedenen Branchen zu set-
zen, statt ausschließlich auf einen Großkonzern. Das wirtschaftliche Risiko 
wäre deutlich geringer. Auch wenn wir Wert auf quali� zierte Arbeitsplätze 
und Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Kinder legen oder auf ökologische 
Kriterien, gäbe es bessere Alternativen als Amazon. 

Amazon soll angeblich kaum Gewerbesteuer zahlen. 
Was ist da dran?

Amazon ist natürlich gewerbesteuerp� ichtig wie andere Unternehmen 
auch. Es ist jedoch bekannt, dass Amazon den Großteil seines in der EU 

erzielten Gewinns in Luxemburg verbucht, dort aber nur in sehr geringem 
Maße besteuert wird. Dadurch fällt an den Standorten der Logistik-, Verteil- 
und Sortierzentren relativ wenig Steuer an – im Vergleich zu anderen Unter-
nehmen und im Verhältnis zur Fläche, die der Konzern verbraucht. Dazu zwei 
Vergleichszahlen: Die Gemeinde Allersberg hat 2019 auf einer Gewerbe� äche 
von rund 20 ha (Größe laut Aussage der Gemeindeverwaltung bei der Bürger-
versammlung) 2,2 Mio. Euro Gewerbesteuer eingenommen. Amazon würde 
nach Berechnung eines Steuerexperten auf einer Grundstücks� äche von rund 

14 ha lediglich zwischen 150.000 und 450.000 Euro jährlich zahlen. Die Be-
rechnung basiert auf den Bilanzzahlen der Logistikzentren Frankenthal und 
Pforzheim (zum Hebesatz Allersberg), die in Größe (11 ha Lager� äche) und 
Mitarbeiterzahl (1.000-1.300) dem für Allersberg geplanten ähnlich sind. Der 
Grundstückseigentümer und Objektentwickler P3 würde in Allersberg übri-
gens keine Steuern zahlen.

Könnte man in West 1 auch andere Betriebe ansiedeln? 

Natürlich. Die Planungshoheit hat schließlich die Gemeinde. Aber es 
muss ein Betrieb sein, der eine der Ausnahmen vom Anbindegebot im 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) erfüllt. 

Wie sieht es mit Chefs Culinar aus? Das Unternehmen 
hatte sich auf der Bürgerversammlung 2019 vorgestellt               

 und deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen als   
 Amazon in Aussicht gestellt. 

In einem „Sondergebiet Logistik“ könnte man Chefs Culinar nicht ansie-
deln, da es kein Logistikbetrieb ist. Das hat die Regierung von Mittel-

franken in einem Schreiben an die Gemeinde bestätigt. Aber: Man könnte das 
Unternehmen vermutlich in einem „Sondergebiet Produktion“ ansiedeln. 
Wäre das der Wunsch der Gemeinde, müsste man eine entsprechende Anfra-
ge an die Regierung stellen und nachweisen, dass der Betrieb nicht angebun-
den werden kann. Diese Anfrage würde die Regierung „ergebniso� en prüfen“, 
wie es heißt. In der Regel wird dem Wunsch einer Gemeinde stattgegeben, 
sofern er nicht den Zielen des Landesentwicklungsplans entgegensteht. Bis-
her hat die Gemeinde Allersberg aber keine solche Anfrage gestellt. 

Wenn Produktionsbetriebe möglich sind: Welche 
Interessenten gibt es noch?

Bei der Unternehmerfabrik Landkreis Roth GmbH gehen ständig interes-
sante Anfragen von guten Unternehmen ein, die Flächen im Landkreis 

suchen. Die Gemeinde Allersberg scheint daran jedoch nicht interessiert und 
hat bisher keinen Kontakt aufgenommen. Die Unternehmerfabrik gilt im 
Landkreis als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen und Kommunen, wenn 
es um Beratung, Wirtschaftsförderung und Kontaktvermittlung geht. Gesell-
schafter sind der Landkreis Roth, die Stadt Roth, die Sparkasse Mittelfranken-
Süd und die IHK Nürnberg für Mittelfranken.

Zurück zu den Stimmzetteln: Im Bürgerentscheid 1 
heißt es: „… zur Ausweisung der beiden Gebiete   

 „Sondergebiet Allersberg West I“ und entgegen der   
 bisherigen Beschlusslage „Gewerbegebiet Allersberg   
 West II“, aber ansonsten entsprechend der getro� enen  
 Beschlüsse und Abwägungen“. Was bedeutet das?

Der Marktgemeinderat hat die Industriegebiete in den vergangenen 
Monaten mehrfach behandelt und bereits einige Beschlüsse gefasst. So 

wurde zum Beispiel festgelegt, dass West I ein „Sondergebiet Logistik“ wer-
den soll, West II ein „Industriegebiet“. Außerdem wurde über Stellungnahmen 
von Trägern ö� entlicher Belange, wie der Regierung von Mittelfranken, ent-
schieden. 

Die Regierung fordert, dass die Fläche von West II 
kleiner sein muss als der Ortsteil Altenfelden. Sind dann  

 33 Hektar, die die neue Bürgerinitiative erreichen will,   
 überhaupt realisierbar?

Die Initiative für den Bürgerentscheid 1 gibt in ihrer Begründung und 
gegenüber der Presse (z.B. Hilpoltsteiner Kurier 26.2.2020) ein Ziel von 

33 ha an. Das entspricht den ursprünglichen Planungen mit 19 ha für West I 
und rund 14 Hektar für West II. Dies wird aber nicht realisierbar sein, da die 
Vorgabe der Regierung von Mittelfranken bzgl. einer Verkleinerung von West 
II verbindlich ist.

Beide Bürgerentscheide wollen in West II ein Gewerbe-
gebiet, kein Industriegebiet. Wo ist der Unterschied?

Der Unterschied liegt in der Art der Betriebe, die zulässig sind. Ein Ge-
werbegebiet dient laut Baunutzungsverordnung vorwiegend der „Un-

terbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben“. Indust-
riegebiete dienen vorwiegend der „Unterbringung von Betrieben, die in 
anderen Baugebieten unzulässig sind.“  Ein weiterer wichtiger Unterschied 
sind die Betriebszeiten: In einem Industriegebiet ist ein 24-Stunden-Betrieb 
an 365 Tagen im Jahr erlaubt, in einem Gewerbegebiet nicht.

Wäre West II auch ein möglicher Standort für Chefs 
Culinar?

Chefs Culinar würde eine Fläche von 12 ha auf West I bevorzugen, könnte 
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